
Erste Ordnung zur Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Studienrichtung Elektrotechnik“ 

 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik (FK EITP) und der 
Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät (CFG) haben am 19.09.2022 bzw. am 31.08.2022 die 
folgende Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen Studienrichtung Elektrotechnik an der Technischen Universität 
Braunschweig (Verkündungsblatt Nr. 1400 vom 31.03.2022) beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 

1. Anlage 4 „Integrationsbereich“ wird wie folgt geändert: 
 

a) Das Modul „Orientierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-14) wird ersetzt durch das Modul 
„Orientierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-25): 

 

Orientierung Produktion und Logistik 
Qualifikationsziele: 
In der Orientierung Produktion und Logistik werden den Studierenden 
unterschiedliche quantitative und qualitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften 
zur Bewertung, Gestaltung, Planung und Steuerung nachhaltiger 
Wertschöpfungsnetzwerke vermittelt. Die erlernten Methoden werden hierbei auf 
praxisrelevante produktionswirtschaftliche und logistische Fragestellungen aus 
unterschiedlichen Fachgebieten, wie der Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, 
Elektromobilität, Maschinenbau oder Chemieindustrie, angewendet.  
 
Durch die Lehrveranstaltung werden die Studierenden zur eigenständigen Anwendung 
und Entwicklung von quantitativen und qualitativen Methoden der 
Wirtschaftswissenschaften befähigt. Zudem können die Studierenden die erlernten 
Methoden in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachgebieten adäquat an die 
fachspezifischen Herausforderungen anwenden und anpassen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen der gewählten 
Kombination) 

5 jedes  
Semester 

WW-AIP-25 

 
 

b) Das Modul „Spezialisierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-17) wird ersetzt durch das 
Modul „Spezialisierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-26): 

 

Spezialisierung Produktion und Logistik 
Qualifikationsziele: 
In der Spezialisierung Produktion und Logistik wird auf den erlernten quantitativen 
und qualitativen Methoden der Wirtschaftswissenschaften aus der Orientierung 
aufgebaut. Die gelernten Methoden werden erweitert und weitere Methoden werden 
eingeführt. Darüber hinaus werden zusätzliche Fachgebiete adressiert, in denen die 
Methoden angewendet werden. 
 
Durch die Lehrveranstaltung werden die Studierenden zur eigenständigen Anwendung 
und Entwicklung von quantitativen und qualitativen Methoden der 
Wirtschaftswissenschaften befähigt. Zudem können die Studierenden die erlernten 
Methoden in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachgebieten adäquat an die 
fachspezifischen Herausforderungen anwenden und anpassen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen der gewählten 
Kombination) 

5 jedes  

Semester 

WW-AIP-26 

 
 

c) Das Modul „Orientierung Recht“ (WW-RW-27) wird ersetzt durch das Modul „Orientierung 
Recht“ (WW-RW-35): 

 



Orientierung Recht  
Qualifikationsziele: 
Die Lehrveranstaltungen vermitteln die nachfolgend benannten theoretischen 
rechtlichen Inhalte, um die Absolventinnen und Absolventen zu befähigen, selbständig 
in ihrem jeweiligen Fachbereich die einschlägigen rechtlichen Normen zu 
identifizieren und fachbezogene rechtswissenschaftliche Entscheidungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage zu treffen und diese in einer 
wissenschaftlichen und praxisorientierten Darstellungsweise schriftlich und mündlich 
präsentieren. Erst die anwendungsorientierte integrative Betrachtung von rechtlichen 
Vorgaben und technischen Prozessen ermöglicht eine rechtskonforme Unternehmens-
/Produkt-/Fertigungsgestaltung (Compliance). 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Öffentliches Recht können die 
Studierenden selbständig mit den Fachgesetzen im Umwelt- und Technikrecht 
umgehen und einschlägige Rechtsnormen sowie technische Normen zu ermitteln. 
Hierbei werden technische Beispielsfälle aus anderen Vorlesungen oder aus Praktika 
der Studierenden aufgegriffen und diese anhand der bestehenden Rechtslage 
gemeinsam bewertet. Die Studierenden können hierdurch die zuständigen 
Aufsichtsbehörden identifizieren und selbständig prüfen, ob ihre Anlage bzw. 
Maschine einer behördlichen Genehmigung bedarf oder ob diese anzeigepflichtig ist. 
In diesem Zusammenhang wird auch der “Stand der Technik” als wichtiger 
Rechtsbegriff mit Beispielen aus der technischen Praxis belebt, um die Studierenden 
für die Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu sensibilisieren. Ferner erlernen 
die Studierenden Rechtsfragen zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels, um 
deren Bedeutung und Folgen auch aus wirtschaftlicher Perspektive besser einschätzen 
und umsetzen zu können, Zudem lernen Sie die Haftungsverantwortlichkeiten kennen 
und können Haftungs- und Sanktionierungsrisiken in Produktionsprozessen 
identifizieren.  
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Zivilrecht können die 
Studierenden selbständig die für sie relevanten Fachgesetze und einschlägigen Normen 
auffinden und durch die Arbeit mit dem Gesetz Rechtsfragen im IT- und Datenrecht 
sowie im Kontext der Unternehmensgründung und Unternehmensführung lösen. Da 
die Regulierung in diesem Bereich sehr schnelllebig ist, nimmt neben der Vermittlung 
der fachlichen Kompetenzen insbesondere die Vermittlung der 
rechtswissenschaftlichen Methodenkompetenz eine entscheidende Bedeutung ein, um 
den Studierenden eine selbstständige Rechtsanwendung zu ermöglichen. Nach 
Abschluss des Moduls sind die Studierenden für die Inhalte der Vorlesungen 
sensibilisiert, um bei der selbstständigen (kommerziellen) Nutzung des Internets oder 
bei der Gründung eines Unternehmens sich rechtskonform zu verhalten. Zudem haben 
sie erlernt gegenüber Juristen die sie bei der Rechtsdurchsetzung unterstützen, die 
richtigen Fragen zu stellen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen aus dem gewählten 
Schwerpunkt).   

5 jedes  
Semester 

WW-RW-35 

 
 

d) Das Modul „Spezialisierung Recht“ (WW-RW-30) wird ersetzt durch das Modul „Spezialisierung 
Recht“ (WW-RW-36): 

 



Spezialisierung Recht  
Qualifikationsziele: 
Die Lehrveranstaltungen vermitteln die nachfolgend benannten theoretischen 
rechtlichen Inhalte, um die Absolventinnen und Absolventen zu befähigen, selbständig 
in ihrem jeweiligen Fachbereich die einschlägigen rechtlichen Normen zu 
identifizieren und fachbezogene rechtswissenschaftliche Entscheidungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage zu treffen und diese in einer 
wissenschaftlichen und praxisorientierten Darstellungsweise schriftlich und mündlich 
präsentieren. Erst die anwendungsorientierte integrative Betrachtung von rechtlichen 
Vorgaben und technischen Prozessen ermöglicht eine rechtskonforme Unternehmens-
/Produkt-/Fertigungsgestaltung (Compliance). 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Öffentliches Recht können die 
Studierenden selbständig mit den Fachgesetzen im Energierecht umgehen und 
einschlägige Rechtsnormen ermitteln. Hierbei werden technische Beispielsfälle aus 
anderen Vorlesungen aufgegriffen und diese anhand der bestehenden Rechtslage 
gemeinsam bewertet. Hierbei wird auch der bereichsspezifische “Stand der Technik” 
mit Beispielen aus der technischen Praxis erlernt. 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Zivilrecht können die 
Studierenden selbständig die für sie relevanten Fachgesetze und einschlägigen 
Normen auffinden und durch die Arbeit mit dem Gesetz Rechtsfragen im 
Vergaberecht, Patent- und Markenrecht und/oder IT-Sicherheitsrecht lösen. Nach 
Abschluss des Moduls sind die Studierenden für die Inhalte der Vorlesungen 
sensibilisiert, um sich bei Vergabeverfahren beteiligen zu können und hinreichend 
befähigt im Rahmen von patent- und markenrechtlichen Verfahren die richtigen 
Fragen in der Praxis stellen zu können. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (2 Vorlesungen aus dem jeweiligen 
gewählten Schwerpunkt) 

5 jedes  

Semester 

WW-RW-36 

 
 
 
2. Anlage 5 „Pflicht- und Wahlpflichtbereich Wirtschaftswissenschaften – Seminar und Orientierung“ 
wird wie folgt geändert: 
 

a) Das Modul „Orientierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-14) wird ersetzt durch das Modul 
„Orientierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-25): 

 

Orientierung Produktion und Logistik 
Qualifikationsziele: 
In der Orientierung Produktion und Logistik werden den Studierenden 
unterschiedliche quantitative und qualitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften 
zur Bewertung, Gestaltung, Planung und Steuerung nachhaltiger 
Wertschöpfungsnetzwerke vermittelt. Die erlernten Methoden werden hierbei auf 
praxisrelevante produktionswirtschaftliche und logistische Fragestellungen aus 
unterschiedlichen Fachgebieten, wie der Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, 
Elektromobilität, Maschinenbau oder Chemieindustrie, angewendet.  
 
Durch die Lehrveranstaltung werden die Studierenden zur eigenständigen Anwendung 
und Entwicklung von quantitativen und qualitativen Methoden der 
Wirtschaftswissenschaften befähigt. Zudem können die Studierenden die erlernten 
Methoden in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachgebieten adäquat an die 
fachspezifischen Herausforderungen anwenden und anpassen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen der gewählten 
Kombination) 

5 jedes  
Semester 

WW-AIP-25 

 
 

b) Das Modul „Orientierung Recht“ (WW-RW-27) wird ersetzt durch das Modul „Orientierung 
Recht“ (WW-RW-35): 

 



Orientierung Recht  
Qualifikationsziele: 
Die Lehrveranstaltungen vermitteln die nachfolgend benannten theoretischen 
rechtlichen Inhalte, um die Absolventinnen und Absolventen zu befähigen, selbständig 
in ihrem jeweiligen Fachbereich die einschlägigen rechtlichen Normen zu 
identifizieren und fachbezogene rechtswissenschaftliche Entscheidungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage zu treffen und diese in einer 
wissenschaftlichen und praxisorientierten Darstellungsweise schriftlich und mündlich 
präsentieren. Erst die anwendungsorientierte integrative Betrachtung von rechtlichen 
Vorgaben und technischen Prozessen ermöglicht eine rechtskonforme Unternehmens-
/Produkt-/Fertigungsgestaltung (Compliance). 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Öffentliches Recht können die 
Studierenden selbständig mit den Fachgesetzen im Umwelt- und Technikrecht 
umgehen und einschlägige Rechtsnormen sowie technische Normen zu ermitteln. 
Hierbei werden technische Beispielsfälle aus anderen Vorlesungen oder aus Praktika 
der Studierenden aufgegriffen und diese anhand der bestehenden Rechtslage 
gemeinsam bewertet. Die Studierenden können hierdurch die zuständigen 
Aufsichtsbehörden identifizieren und selbständig prüfen, ob ihre Anlage bzw. 
Maschine einer behördlichen Genehmigung bedarf oder ob diese anzeigepflichtig ist. 
In diesem Zusammenhang wird auch der “Stand der Technik” als wichtiger 
Rechtsbegriff mit Beispielen aus der technischen Praxis belebt, um die Studierenden 
für die Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu sensibilisieren. Ferner erlernen 
die Studierenden Rechtsfragen zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels, um 
deren Bedeutung und Folgen auch aus wirtschaftlicher Perspektive besser einschätzen 
und umsetzen zu können, Zudem lernen Sie die Haftungsverantwortlichkeiten kennen 
und können Haftungs- und Sanktionierungsrisiken in Produktionsprozessen 
identifizieren.  
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Zivilrecht können die 
Studierenden selbständig die für sie relevanten Fachgesetze und einschlägigen Normen 
auffinden und durch die Arbeit mit dem Gesetz Rechtsfragen im IT- und Datenrecht 
sowie im Kontext der Unternehmensgründung und Unternehmensführung lösen. Da 
die Regulierung in diesem Bereich sehr schnelllebig ist, nimmt neben der Vermittlung 
der fachlichen Kompetenzen insbesondere die Vermittlung der 
rechtswissenschaftlichen Methodenkompetenz eine entscheidende Bedeutung ein, um 
den Studierenden eine selbstständige Rechtsanwendung zu ermöglichen. Nach 
Abschluss des Moduls sind die Studierenden für die Inhalte der Vorlesungen 
sensibilisiert, um bei der selbstständigen (kommerziellen) Nutzung des Internets oder 
bei der Gründung eines Unternehmens sich rechtskonform zu verhalten. Zudem haben 
sie erlernt gegenüber Juristen die sie bei der Rechtsdurchsetzung unterstützen, die 
richtigen Fragen zu stellen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen aus dem gewählten 
Schwerpunkt) 

5 jedes  
Semester 

WW-RW-35 

 
 

c) Das Modul „Orientierung Organisation und Führung“ (WW-ORGF-08) wird ersetzt durch das 
Modul „Orientierung Unternehmensführung & Organisation“ (WW-ORGF-10): 

 

Orientierung Organisation und Führung 
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden ein vertieftes Verständnis 
über die Organisation und Abläufe innerhalb und zwischen Unternehmen. Sie lernen, 
wie die Wissensbasis eines Unternehmens systematisch entwickelt und gepflegt wird. 
Die Studierenden sind in der Lage, das Handeln und Verhalten der 
Organisationsmitglieder zu erklären sowie Organisationen als soziotechnische 
Systeme zu begreifen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 90 Minuten (über 2 Veranstaltungen) 

5 jedes  
Semester 

WW-ORGF-10 

 
 
 
3. Anlage 6 „Wahlpflichtbereich Wirtschaftswissenschaften – Spezialisierungen“ wird wie folgt 
geändert: 
 

a) Das Modul „Spezialisierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-17) wird ersetzt durch das 
Modul „Spezialisierung Produktion und Logistik“ (WW-AIP-26): 



 

Spezialisierung Produktion und Logistik 
Qualifikationsziele: 
In der Spezialisierung Produktion und Logistik wird auf den erlernten quantitativen 
und qualitativen Methoden der Wirtschaftswissenschaften aus der Orientierung 
aufgebaut. Die gelernten Methoden werden erweitert und weitere Methoden werden 
eingeführt. Darüber hinaus werden zusätzliche Fachgebiete adressiert, in denen die 
Methoden angewendet werden. 
 
Durch die Lehrveranstaltung werden die Studierenden zur eigenständigen Anwendung 
und Entwicklung von quantitativen und qualitativen Methoden der 
Wirtschaftswissenschaften befähigt. Zudem können die Studierenden die erlernten 
Methoden in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachgebieten adäquat an die 
fachspezifischen Herausforderungen anwenden und anpassen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (über 2 Vorlesungen der gewählten 
Kombination) 

5 jedes  

Semester 

WW-AIP-26 

 
 

b) Das Modul „Spezialisierung Recht“ (WW-RW-30) wird ersetzt durch das Modul „Spezialisierung 
Recht“ (WW-RW-36): 

 

Spezialisierung Recht  
Qualifikationsziele: 
Die Lehrveranstaltungen vermitteln die nachfolgend benannten theoretischen 
rechtlichen Inhalte, um die Absolventinnen und Absolventen zu befähigen, selbständig 
in ihrem jeweiligen Fachbereich die einschlägigen rechtlichen Normen zu 
identifizieren und fachbezogene rechtswissenschaftliche Entscheidungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage zu treffen und diese in einer 
wissenschaftlichen und praxisorientierten Darstellungsweise schriftlich und mündlich 
präsentieren. Erst die anwendungsorientierte integrative Betrachtung von rechtlichen 
Vorgaben und technischen Prozessen ermöglicht eine rechtskonforme Unternehmens-
/Produkt-/Fertigungsgestaltung (Compliance). 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Öffentliches Recht können die 
Studierenden selbständig mit den Fachgesetzen im Energierecht umgehen und 
einschlägige Rechtsnormen ermitteln. Hierbei werden technische Beispielsfälle aus 
anderen Vorlesungen aufgegriffen und diese anhand der bestehenden Rechtslage 
gemeinsam bewertet. Hierbei wird auch der bereichsspezifische “Stand der Technik” 
mit Beispielen aus der technischen Praxis erlernt. 
 
Nach Abschluss des Moduls im Studienschwerpunkt Zivilrecht können die 
Studierenden selbständig die für sie relevanten Fachgesetze und einschlägigen 
Normen auffinden und durch die Arbeit mit dem Gesetz Rechtsfragen im 
Vergaberecht, Patent- und Markenrecht und/oder IT-Sicherheitsrecht lösen. Nach 
Abschluss des Moduls sind die Studierenden für die Inhalte der Vorlesungen 
sensibilisiert, um sich bei Vergabeverfahren beteiligen zu können und hinreichend 
befähigt im Rahmen von patent- und markenrechtlichen Verfahren die richtigen 
Fragen in der Praxis stellen zu können. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten (2 Vorlesungen aus dem jeweiligen 
gewählten Schwerpunkt) 

5 jedes  

Semester 

WW-RW-36 

 
 

c) Das Modul „Spezialisierung Organisation und Führung“ (WW-ORGF-09) wird ersetzt durch 
das Modul „Spezialisierung Unternehmensführung & Organisation“ (WW-ORGF-11): 

 

Spezialisierung Unternehmensführung & Organisation 
Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden ein vertieftes Verständnis 
über die Organisation und Abläufe innerhalb und zwischen Unternehmen. Sie lernen, 
wie die Wissensbasis eines Unternehmens systematisch entwickelt und gepflegt wird. 
Die Studierenden sind in der Lage, das Handeln und Verhalten der 
Organisationsmitglieder zu erklären sowie Organisationen als sozio-technische 
Systeme zu begreifen. 
Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 90 Minuten 

5 jedes  
Semester 

WW-ORGF-11 

 



 
 

Abschnitt II 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


